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Präambel
Die Gemeinde Gauting erlässt diesen Bebauungsplan gemäß der §§ 1 bis 4 und 8 bis 10 des Baugesetzbuches (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom
27.03.2020; der Baunutzungsverordnung (BauNVO) v. 23.01.1990, neugefasst durch Bekanntmachung  v. 21.11.2017; Art. 81 der Bayerischen Bauordnung
(BayBO) i d. F. v. 24.07.2018; Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) i. d. F. v. 23.12.2019 als Satzung. Der Bebauungsplan umfasst die
Grundstücke 1328T, 1329T, 1331/5T und 1330/2T Gemarkung Gauting.

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs

Baugrenze

1.

4.

5.

2.1

3.

MischgebietMI

6.

A.     FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN

8. Straßenbegrenzungslinie

Baulinie

Bemaßung, z. B. 8,0 m

Firstrichtung

12.2 Baum, zwingend zu pflanzen. Der Standort kann
von der Plandarstellung um bis zu 5 m abweichen.

13.
Private Grundstücksfläche mit Begrünungsvorschrift
(Waldmantel) und Nutzungsbeschränkung

9. öffentliche Straßenverkehrsfläche

10. öffentliche Straßenverkehrsfläche besonderer
Zweckbestimmung: Parkplätze, für Zu-/ Ausfahrten
verschiebbar

14.

15. Lagerfläche, mit Ausnahme von Zäunen sind
bauliche Anlagen ausgeschlossen.

16. Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

17.

7. Abgrenzung unterschiedlicher Firstrichtungen

Firstrichtung

P

Private Grundstücksfläche mit Begrünungsvorschrift
(innere Durchgrünung bzw. straßenseitige Eingrünung)
und Nutzungsbeschränkung

584,40 Höhenbezugspunkt für Wand- und Firsthöhe,
in m ü. NN, z.B.  584,40

2.2 GewerbegebietGE

Nutzungsschablone:
Grundflächenzahl (GRZ) = 0,4; Wandhöhe (WH)
= 9 m; Satteldach (SD) mit 15°-20° Dachneigung
für das Hauptgebäude

GRZ 0,4

SD 15°-20

WH 9

18.

Wald19.

11. öffentliche Straßenverkehrsfläche besonderer
Zweckbestimmung: Fuß- und Radweg,
landwirtschaftlicher Verkehr frei

CEF-Maßnahme: Quartiere für Zauneidechsen20.

Standort für Werbepylon (vgl. C.3.7)21.

Sichtflächen (Darstellung nur innerhalb des
Geltungsbereichs)

22.

12.1 zu erhaltender Baum

6.2 Für die Bauvorhaben innerhalb der Umgriffsfläche ist jeweils ein Baugenehmigungsverfahren durchzuführen mit dem
Nachweis einer schalltechnischen Nutzungsverträglichkeit zu den umgebenden geplanten bzw. bestehenden
Nutzungen. Bauvorhaben im Freistellungsverfahren sind somit ausgeschlossen.

6.3 Es sollten nur solche Luft- Wärmepumpen bzw. Blockheizkraftwerke errichtet werden, deren ins Freie abgestrahlte
Schallleistung 50 dB(A) nicht überschreitet. Luft- Wärmepumpen bzw. Blockheizkraftwerke, die die o.g. Schallleistungspegel
nicht einhalten können, sind entweder im Gebäude zu errichten oder entsprechend zu dämmen. Im Rahmen der Errichtung des
Vorhabens ist für die Einhaltung des in den Hinweisen genannten Wertes der Bauherr verantwortlich. In diesem
Zusammenhang wird auf den Leitfaden des Landesamtes für Umwelt „Lärmschutz bei Luft- Wärmepumpen “ vom Juli 2016
verwiesen, einsehbar unter: http://www.lfu.bayern.de/laerm/luftwaermepumpen/doc/tieffrequente_geraeusche_teil3_luftwaermepumpen.pdf“

Erforderliche Mindestabstände zwischen Luftwärmepumpen (WP) und Bebauung in Abhängigkeit der Baugebietsnutzung nach
BauNVO und dem Schallleistungspegel der WP:

Schallleistungspegel der Mindestabstand zwischen Wärmepumpe und schutzbedürftiger Bebauung in m
 Wärmepumpe  im Mischgebiet im Gewerbegebiet
45 2 1
50 4 2
55 7 4
60 13 7
65 23 13
70 32 23
75 49 32
Orange Schrift: Stand der Technik;; Blaue Schrift: Mehrzahl der verbauten Anlagen

4. Nebenanlagen, Garagen und Stellplätze

4.1 Die Errichtung von Nebengebäuden, Garagen und Carports ist nur innerhalb der
Baugrenze zulässig.

4.2 Abweichend von C.1 ist auf der Lagerfläche gem. A.15 die Errichtung eines
Blockheizkraftwerks bzw. einer Energiezentrale mit max. 210 m² Grundfläche und max.
5 m Wandhöhe zulässig, s. Planzeichnung "Option BHKW".

4.3 Nebengebäude dürfen eine Wandhöhe von max. 4 m, gemessen vom hergestellten
Gelände bis zum obersten Punkt der Attika, einnehmen.

4.4 Nebengebäude müssen mit Flachdach errichtet und mit mindestens 10 cm
Vegetationssubstrat extensiv begrünt werden.

4.5 Die Errichtung von Tiefgaragen ist auch außerhalb der Baugrenzen zulässig, jedoch
nicht in den privaten Grundstücksflächen gemäß A.13 und A.14.

4.6 Die Geltung der gemeindlichen Stellplatzsatzung in der Fassung vom 09.04.2020 wird
mit folgenden Abweichungen angeordnet: Abweichend von § 4 Abs. 1 müssen
senkrecht anfahrbare Stellplätze eine Größe von mindestens 5,0 x 2,5 m aufweisen,
parallel anfahrbahre Stellplätze eine Größe von 5,75 x 2,0 m. Abweichend von § 4 Abs.
5 ist nicht jeder fünfte Stellplatz, sondern nur ein Stellplatz je Betrieb mit einer
Elektroladestation auszustatten.

4.7 Oberirdische Stellplätze sind ausschließlich mit wasserdurchlässigen Belägen zu
befestigen (z.B. wassergebundene Decke, wasserdurchlässiges Pflaster bzw. Pflaster
mit offenen Fugen, Fugenanteil > 10 %).

5. Grünordnung

5.1 Je 600 m² angefangener Grundstücksfläche außerhalb der privaten Grundstücks-
fläche gem. A.13. bzw. A.14. ist ein Baum gem. Festsetzung C.5.3 zu pflanzen. Dabei
ist je 10 Stellplätzen ein Baum im Bereich der Stellplätze zu pflanzen. Ein zur Erhaltung
bzw. zur Pflanzung festgesetzter Baum gem. A.12.1 bzw. A.12.2 kann dabei
angerechnet werden.

5.2 Die zur Erhaltung festgesetzen Bäume sind dauerhaft zu erhalten und zu pflegen.
Abgrabungen im Kronentraufbereich sind unzulässig, Aufschüttungen im Bereich >
4 m ab Stammfuß sind zur Errichtung offener und unversiegelter Stellplätze oder
Lagerflächen zulässig, sofern diese unter Beachtung des Wurzelschutzes erfolgen (s.
hierzu "Baumschutz auf Baustellen" als Anlage der Begründung).

5.3 In der privaten Grundstücksfläche mit Begrünungsvorschrift und Nutzungsbeschrän-
kung sind bauliche Anlagen unzulässig. Die privaten Grundstücksflächen mit
Begrünungsvorschrift und Nutzungsbeschränkung sind am zur bebaubaren Fläche hin
orientierten Rand einzuzäunen, im Zaun ist je Grundstück eine Tür mit max. 1,5 m
Breite zulässig. Diese Flächen sind folgendermaßen zu begrünen:

5.3.1 Waldmantel (gem. A. 13): Auf dieser Fläche ist je vollendete 8 m² ein Strauch gem.
C.5.4 zu pflanzen. Zum Gewerbegebiet hin ist ein 3 bis 8 m tiefer Krautsaum zu
entwickeln. Südwestlich, westlich und nordwestlich des Baugebiets ist auf diesem
Saum je 15 lfm ein Obstbaum in Hochstammqualität zu pflanzen.

5.3.2 Innere Durchgrünung bzw. straßenseitige Eingrünung (gem. A. 14): Auf dieser Fläche
sind je angefangende 15 lfm ein Baum sowie 2 Sträucher gem. Ziff. C.5.4 zu pflanzen.
Ein zur Pflanzung festgesetzter Baum gem. A.12 kann dabei angerechnet werden.
Pflanzungen mit einer Endwuchshöhe > 80 cm müssen entlang des südlichen
Geltungsbereichs einen Mindestabstand von 4 m zum Fahrbahnrand der St 2349
einhalten, westlich der Reservefläche müssen Bäume mind. 7,5 m Abstand einhalten.

5.4 Für alle Gehölzpflanzungen gemäß Festsetzungen gilt: Baumpflanzungen sind als
heimischer, standortgerechter Laubbaum mind. 2. Wuchsordnung, StU 20-25 cm
Sträucher als heimische, standortgerechte Laubsträucher mit 5 Trieben, Höhe 100-150
cm spätestens in der auf die Nutzungsaufnahme folgenden Vegetationsperiode zu
pflanzen. Alle Gehölze sind dauerhaft zu erhalten und müssen bei Ausfall in der
folgenden Vegetationsperiode nachgepflanzt werden.

5.5 Grundstücksflächen sind, soweit sie nicht bebaut oder als Geh-, Fahr- oder
Stellplatzflächen genutzt werden, gärtnerisch zu gestalten.

5.6 Zur Vermeidung von Verstößen gegen artenschutzrechtliche Tatbestände im Sinne  des
§ 44 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 in Verbindung mit § 5 BNatSchG (i. d. F. v. 19.07.2009, zul.
geänd. am 15.09.2017) sind Gehölzfällungen ausschließlich in der Zeit vom 01.10. -
28.02. jeden Jahres zulässig.

5.7 Aus artenschutzrechtlichen Gründen des Insektenschutzes sind Lampen mit einem 
hohen gelben Lichtanteil wie Natrium-Niederdruckdampflampen oder LEDs mit 
bernsteingelber oder warmweißer Farbe zu verwenden. Es sind voll abgeschirmte 
Leuchten zu verwenden, die nur in einem Winkel von 20° unterhalb der Horizontalen 
strahlen. Es sind Lampenkonstruktionen auszuwählen, die sich nicht zu Insektenfallen 
entwickeln können (insektendichte, eingekofferte Leuchtanlagen). Bodenstrahler und 
Kugellampen sind unzulässig (vgl. saP).

5.8 Größere Glasflächen (>4 m²) sind gegen Vogelschlag durch die Integration von 
geeigneten Mustern und die Vermeidung von Spiegelungen zu sichern (vgl. saP).

5.9 Es sind zwei Quartiere für Zauneidechsen bestehend aus je einem Sandhaufen, einem
Steinhaufen sowie einem Totholzhaufen mit jeweils 5 m² anzulegen (Lage gem. A20, 
genaue Ausführung vgl. saP).

C.     FESTSETZUNGEN DURCH TEXT
1. Art der baulichen Nutzung

1.1 Das Gebiet westlich und südlich der Erschließungsstraße wird
als Gewerbegebiet festgesetzt. Die nach § 8 Abs. 2 Nrn. 3 und 4
BauNVO zulässigen Nutzungen sowie die nach § 8 Abs. 3 Nrn. 1
und 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen werden
ausgeschlossen.

1.2 Das Gebiet zwischen Erschließungsstraße und Pentenrieder
Straße wird als Mischgebiet festgesetzt. Die nach § 6 Abs. 2 Nrn.
7 und 8 BauNVO zulässigen Nutzungen sowie die nach § 6 Abs.
3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen werden
ausgeschlossen. Die nach § 6 Abs. 2 Nr. 3 zulässigen
Nutzungen werden auf 200 m² Verkaufs- oder Gastraumfläche
begrenzt. Im Mischgebiet ist eine Wohnnutzung ausschließlich
im östlichen Bauraum zulässig.

2. Maß der baulichen Nutzung

2.1 Die zulässige Wandhöhe beträgt 9 Meter. Sie bemisst sich vom
gem. A.17 festgesetzten Höhenbezugspunkt für die Wandhöhe
bis zum Schnittpunkt der Außenwand mit der Oberkante der
Dachhaut.

2.2 Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundfläche von 
baulichen Anlagen gem. §19 Abs. 4 BauNVO um bis zu 100 %
(bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8) überschritten werden.

3. Gestaltung und sonstige textliche Festsetzungen

3.1 Westlich der Erschließungsstraße sind die Häuser giebelständig
mit einem Längen-Breitenverhältnis von mind. 1,5:1 zu errichten.
Östlich der Erschließungsstraße ist im MI ein Längen-/
Breitenverhältnis von mind. 1,2:1 vorzusehen, der First muss
über der langen Seite verlaufen.

3.2 Als Dachformen für Hauptgebäude sind nur symmetrische
Satteldächer mit der jeweils festgesetzten Dachneigung
zulässig.

3.3 Dachaufbauten, Quergiebel und Dacheinschnitte sind
unzulässig.

3.4 Technische Dachaufbauten auf Haupt- oder Nebengebäuden
dürfen  max. 1,5 m Höhe und max. 20 m² Fläche haben. Sie
müssen mindestens um das Doppelte des Maßes ihrer Höhe
von der Außenkante des Dachs zurückversetzt werden.

3.5 Die Baugrundstücke dürfen mit einem Zaun mit max. 1,6 m
Höhe eingezäunt werden, allerdings sind mind. 10 cm Abstand
zum Boden einzuhalten. Der Waldmantel im Westen sowie die
private Grundstücksfläche mit Begrünungsvorschrift im Süden
müssen zur Gewerbefläche hin abgezäunt werden (Höhe max.
1,8 m). Eine weitere Einzäunung dieser Flächen ist unzulässig.

3.6 Photovoltaik-Anlagen sind ausschließlich auf Dächern sowie an
Fassaden zulässig. Bei der Montage sind Module jeweils in
Dach und Fassade zu integrieren oder parallel zu Dach bzw.
Fassade mit bis zu ca. 20 cm zusätzlicher Höhe / Abstand
zulässig, ohne dass dadurch die Abstandsflächen verletzt
werden.

3.7 Für die Fassade der beiden südlichen Hauptgebäude (an der
Ammerseestraße) sind ausschließlich folgende Materialien
zulässig: heller Putz, Holz, Glas sowie außer an der Südseite
PV-Module.

3.8 Abweichend von der Werbeanlagensatzung der Gemeinde
Gauting vom 18.02.2015 ist in bis zu 3 m Entfernung vom
angegebenen Standort je ein Werbepylon mit max. 5 m² Fläche
und 4 m Höhe zulässig. Der nördliche Pylon ist dabei
abweichend von Ziff. C.5.2 in der privaten Grundstücksfläche mit
Begrünungsvorschrift Nutzungsbeschränkung zulässig, beide
Pylone müssen außerhalb der Sichtflächen stehen.

3.9 Abweichend von § 2 Nr. 2 der Werbeanlagensatzung der
Gemeinde Gauting vom 18.02.2015 darf die Oberkante von
Werbeanlagen der Gewerbebetriebe im Mischgebiet auch höher
als 4 m über der Straßenoberkante liegen, jedoch nicht die Höhe
der Traufe überschreiten.

3. Wasserwirtschaft

D. HINWEISE DURCH TEXT

3.1 Die Versickerungsfähigkeit der Grundstücksfläche ist vor allem auf privatem Grund so weit wie möglich durch
geeignete Maßnahmen aufrecht zu erhalten. Niederschlagswasser ist auf dem Grundstück zu versickern bzw. zu
sammeln und als Brauchwasser wieder zu verwenden. Wegen der Lage im Wasserschutzgebiet (Zone III B) ist  eine
wasserrechtliche Erlaubnis zu beantragen und durch technische Maßnahmen die Abscheidung von
Leichtflüssigkeiten (Öl etc.) zu gewährleisten.

4. Denkmalschutz

3.2 Die Gebäude sind vor Bezugsfertigkeit an die zentrale Wasserversorgungsanlage und an die zentrale
Abwasserbeseitigungsanlage anzuschließen.

3.3 Das Planungsgebiet liegt am Rand innerhalb des Trinkwasserschutzgebietes "Kreuzlinger Forst"
(Gebiets-Nr.:2210793400134, Zone III B). Für alle Maßnahmen muss demnach die
Wasserschutzgebiets-Verordnung (WSG-VO) beachtet werden, insbesondere dass die Errichtung und Erweiterung
von Straßen, Wegen und sonstigen Verkehrsflächen nur gestattet ist, sofern die Richtlinien für die Anlage von
Straßen in Wassergewinnungsgebieten (RiStWag) in der jeweils gültigen Fassung beachtet werden und die
Durchführung von Bohrungen nur bis zu 1 m Tiefe im Rahmen von Bodenuntersuchungen gestattet ist.

3.4 Das DVGW-Arbeitsblatt W 551 (Stand vom April 2004) beschreibt technische Maßnahmen zur Verminderung des
Legionellenwachstums in Trinkwasser-Installationen (Planung, Errichtung, Betrieb und Sanierung). Im Rahmen von
Umbaumaßnahmen oder Neu- und Erweiterungsbauten sind diese Vorgaben zu beachten.

Mit dem Bauantrag ist ein Freiflächengestaltungsplan einzureichen, aus dem insbesondere ersichtlich ist:
x Höhenlage der Gebäude,
x befestigte und zu begrünende Fläche,
x Stellplatz- und Zufahrtsflächen,
x Flächen für die Versickerung von anfallendem Niederschlagswasser,
x Gehölzpflanzungen,
x Lage und Gestaltung von Einfriedungen und Nebenanlagen.

2. Umwelt- und Naturschutz
2.1 Auf einen sparsamen Umgang mit Boden, u.a. während der Bauzeit, gemäß § 202 BauGB sowie DIN 18915

und DIN 19731 wird hingewiesen.

Eventuell zu Tage tretende Funde und Bodendenkmäler unterliegen gem. Art. 8 Abs. 1 und 2 BayDSchG der
Meldepflicht an das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutzbehörde am
Landratsamt Starnberg.

6. Immissionsschutz
6.1 Aufgrund der Verkehrsgeräusche der St 2349 sowie der Gewerbegeräusche sind für schutzbedürftige Nutzungen

(Büros und Wohnungen) innerhalb des Plangebiets die Anforderungen der DIN 4109-1:2016:07 (Schallschutz im
Hochbau) zu beachten. Bzgl. einwirkenden Gewerbelärms, ausgehend von den gewerblichen Nutzungen im Umgriff
des Bebauungsplans, gilt die TA- Lärm in der jeweils gültigen Fassung (zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses:
Fassung vom 26.08.1998, geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017).

6.2 Für die Bauvorhaben innerhalb der Umgriffsfläche ist jeweils ein Baugenehmigungsverfahren durchzuführen mit dem

1. Freiflächengestaltung

5. Ausgleich

Der Ausgleichsbedarf wird auf dem Grundstück Fl.Nr. 1328, Gemarkung Gauting nachgewiesen (vgl. Begründung).

2.2 Auf die Zielsetzungen zum Klimaschutz und der Energieeffizienz im Plangebiet wird hingewiesen. Alle
Maßnahmen, die dazu beitragen, eine energieeffiziente Bauweise zu fördern, erneuerbare Energien zu nutzen
und eine Reduktion der CO2-Emissionen zu erreichen, werden begrüßt.
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B.      PLANZEICHEN ALS HINWEISE

Flurstück mit Flurnummer, z.B. 1331/5

Mögliche Gebäudeanordnung

1.

2.

1331/5

Ein- und Ausfahrt

3. Standortvorschlag für zu pflanzenden Baum

5. Wald (außerhalb des Umgriffs)

6.

Baumkrone mit Stammfußpunkt auf dem
Nachbargrundstück

7.

unbefestigter Weg im Bestand

9.

 WSG Wasserschutzgebiet (vgl. D.3.3)

10.

Bauverbotszone entlang der Staatsstraße, für
die dargestellte Bebauung reduziert

11.

Grenze Landschaftsschutzgebiet12.

Grenze Landschaftsschutzgebiet geplant13.

Gasleitung der SWM (ungefähre Lage)14.1 GAS GAS

Gashochdruckleitung bayernets (ungefähre Lage)14.2 GAS

4. Straßenbegleitgrün

geplante Höhe Erschließungsstraße, z.B. 584,0 m ü NN8. 584,0

aufzuhebende Grundstücksgrenze15.

E.     VERFAHRENSVERMERKE

1. Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 184/GAUTING für ein Teilgebiet zwischen
Ammerseestraße und Pentenrieder Straße wurde vom Bauausschuss am 17.10.2017 gefasst und am
25.01.2018 ortsüblich bekannt gemacht (§ 2 Abs. 1 BauGB).

2. Für den Bebauungsplanentwurf Nr. 184/GAUTING in der Fassung vom 29.01.2019 einschließlich
Begründung in der Fassung vom 29.01.2019 wurde in der Zeit vom 25.02.2019 bis 25.03.2019 die
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit durchgeführt (§ 3 Abs. 1 BauGB).

3. Der Bebauungsplanentwurf Nr. 184/GAUTING in der Fassung vom 30.04.2019 einschließlich
Begründung in der Fassung vom 30.04.2019 wurde in der Zeit vom 14.06.2019 bis 15.07.2019 im
Rathaus öffentlich ausgelegt (§ 3 Abs. 2 BauGB).

4. Der Bebauungsplanentwurf Nr. 184/GAUTING in der Fassung vom 23.07.2019 einschließlich
Begründung in der Fassung vom 23.07.2019 wurde in der Zeit vom 14.10.2019 bis 28.10.2019 im
Rathaus erneut öffentlich ausgelegt (§ 4 a Abs. 3 BauGB).

5. Der Bebauungsplanentwurf Nr. 184/GAUTING in der Fassung vom 14.01.2020 einschließlich
Begründung in der Fassung vom 14.01.2020 wurde in der Zeit vom 20.03.2020 bis 03.04.2020 im
Rathaus erneut öffentlich ausgelegt (§ 4 a Abs. 3 BauGB).

6. Der Bebauungsplanentwurf Nr. 184/GAUTING in der Fassung vom 18.08.2020 einschließlich
Begründung in der Fassung vom 18.08.2020 wurde in der Zeit vom 09.10.2020 bis 26.10.2020 im
Rathaus erneut öffentlich ausgelegt (§ 4 a Abs. 3 BauGB).

7. Der Bebauungsplanentwurf Nr. 184/GAUTING in der Fassung vom 15.12.2020 einschließlich
Begründung in der Fassung vom 15.12.2020 wurde in der Zeit vom 29.01.2021 bis 15.02.2021 im
Rathaus erneut öffentlich ausgelegt (§ 4 a Abs. 3 BauGB).

8. Der Bebauungsplanentwurf Nr. 184/GAUTING in der Fassung vom 15.12.2020 einschließlich
Begründung in der Fassung vom 15.12.2020 wurde vom Bauausschuss am 02.03.2021 als Satzung
beschlossen (§ 10 Abs. 1 BauGB).

Gauting, ……………………….……….…..…..

...................................................................
Dr. Brigitte Kössinger  1. Bürgermeisterin

9. Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 184/GAUTING wurde am …………………..……
ortsüblich bekannt gemacht (§ 10 Abs. 3 BauGB). Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Sätze 1 und 2
sowie Abs. 4, § 214 und § 215 Abs. 1 BauGB sowie auf die Einsehbarkeit des Bebauungsplans wurde
hingewiesen. Mit der Bekanntmachung ist der Bebauungsplan Nr. 184/GAUTING in der Fassung vom
15.12.2020 in Kraft getreten (§ 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB).

Gauting, ……………………………………….

...................................................................
Dr. Brigitte Kössinger  1. Bürgermeisterin
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III. 	 FESTSETZUNGEN DURCH TEXT 

1.0 Art der baulichen Nutzung 

1.1 	 Das Bauland des Bebauungsplans wird als Allgemeines Wohngebiet gemäß §4 der BauNVO 
festgesetzt.  

1.2	 Die nach §4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen 

	 1Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 

	 3   Anlagen für Verwaltungen, 

	 4   Gartenbaubetriebe, 

	 5   Tankstellen. 

	 sind im gesamten Geltungsbereich nicht zulässig. 

1.3	 In WA 4 und WA 8 sind je Wohngebäude maximal 8 Wohnungen zulässig. 

1.4	 Für den gesamten Geltungsbereich wird die offene Bauweise gemäß § 22 Abs. 2 BauNVO 	
	 festgesetzt. 

2.0 Maß der baulichen Nutzung 

2.1	 Folgende Ausnahme zum festgesetzten Maß der baulichen Nutzung gemäß § 16 Abs. 6 	 	
	 BauNVO ist zulässig: Wird in WA 1, WA 3 und WA 6 auf Garagen und Carports verzichtet 		
	 und Garagen und Stellplätze in den Baukörper des Hauptgebäudes integriert, darf die 	 	
	 maximale Grundfläche gemäß Ziffer I. 3.1 um bis zu 20% überschritten werden. 

2.2	 Die festgesetzte maximal zulässige Grundfläche darf je Bauraum durch Balkone, Loggien 		
	 und Terrassen um bis zu 20% überschritten werden. Terrassen dürfen die Baugrenzen bis

	 3 m Tiefe und 6 m Länge überschreiten. Eine Überschreitung der Baulinien ist nicht 	 	
	 zulässig. 

2.3	 Die zulässige Grundfläche darf durch Anlagen gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 Nrn. 1 bis 3 	 	
	 BauNVO um bis zu 75% überschritten werden. Darüber hinaus ist eine Überschreitung der 	
	 Grundfläche für Tiefgaragen In  WA 4 und WA 8  bis zu einer Gesamt-GRZ von 0,5 zulässig. 

2.4	 Die maximal zulässige Wandhöhe beträgt in WA 1, WA 2, WA 3, WA 5, WA 6, WA 7  und 	 	
	 WA 9 als Höchstmaß 6,6 m, in WA 4 und WA 8 als Höchstmaß 7,0 m, gemessen von der 		
	 Höhe am Höhenbezugspunkt bis zum Schnittpunkt der Außenkante der Außenwand mit 	 	
	 der Oberkante der Dachhaut.  

2.5	 Aufschüttungen und Abgrabungen sind innerhalb der Baugebiete nur zur Einbindung der 		
	 baulichen Anlagen in das bestehende Gelände und zur Anpassung an die anliegende Er- 		
	 schließung zulässig. Aufschüttungen sind bis zu 1 m, Abgrabungen bis 0,5 m Höhe zulässig. 
	 Talseitige Abgrabungen, die zu einer Vergrößerung der talseitigen Wandhöhe führen, sind 		
	 unzulässig. Stützmauern sind bis zu einer max. Höhe von 1 m zulässig.
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3.0 Bauliche Gestaltung 

3.1	 Im Geltungsbereich sind nur symmetrische Satteldächer zulässig. Die Dachneigungen 	 	
	 werden für WA 1, WA 2, WA 3, WA 5, WA 6, WA 7 und WA 9 von 20° - 35°, und für WA 4 

und WA 8 von 25° - 40° festgesetzt. 

3.2	 Bei der Errichtung der Satteldächer ist der First des Hauptgebäudes parallel der längeren 	
	 Seite des Baukörpers, bei Doppelhäusern quer über beide Haushälften auszurichten. Die 		
	 Dachneigung ist auf beiden Seiten mit gleicher Neigung auszubilden, die Traufe muss 	 	
	 horizontal verlaufen.  

3.3	 Doppelhäuser sind hinsichtlich der Fassadengliederung, Fassadenmaterialien und 	 	
	 Fassadenfarben in gleicher Art und Weise auszuführen, so dass die beiden Hälften eines 		
	 Doppelhauses zusammen wie ein Baukörper wirken. Dies gilt insbesondere auch bei einer 	
	 differenzierten Fassadengliederung für die jeweiligen Geschosse (z.B. Holzfassade im 	 	
	 Obergeschoss, Putzfassade im Erdgeschoss). 

3.4	 Alle sichtbaren Außenwandflächen sind nur mit Holzverschalungen oder glattem Putz 	 	
	 zulässig. Holzflächen und Holzteile sind unbehandelt zu belassen oder in Grau- bzw.	 	
	 Brauntönen oder farblos zu lasieren. Glattputze sind weiß oder in Braun- oder Grautönen, 	
	 mit einem Hellbezugswert ≥ 60 zu streichen. 

3.5	 Dachgauben, Dachaufbauten und Quergiebel sind nicht zulässig. Abweichend hierzu sind 	
	 technisch notwendigen Dachaufbauten wie Kamine, Entlüftungsrohre und Solaranlagen 	 	
	 zulässig. 

3.6	 Dachflächenfenster müssen in der Ebene der Dachhaut liegen. Negative Dacheinschnitte 		
	 sind zulässig, sofern diese einen Abstand von mind. 1,0 m zu Traufe und First, sowie einen 	
	 Abstand von mind. 2,0 m zum Ortgang einhalten. Vordächer und sonstige Überdachungen, 	
	 Aufkantungen über die Dachfläche sowie sichtbare Brüstungen in Dacheinschnitten sind 		
	 nicht zugelassen. 
	 Dachflächenfenster und Dacheinschnitte dürfen insgesamt 20% der jeweiligen Dachfläche 	
	 nicht überschreiten. 
	 Wandhöhen, die sich im Bereich von Dacheinschnitten ergeben, sind als zusätzliche 	 	
	 Wandhöhe bis zu einer Höhe von max. 3 m zulässig.  

3.7	 Die Dacheindeckung hat in einem ziegelroten bis rotbraunen oder betongrauen bis 	 	
	 anthrazitgrauem Farbspektrum zu erfolgen. Dacheindeckungen aus Kupfer, Zink oder 	 	
	 anderen schwermetallhaltigen Materialien sind unzulässig. 

3.8	 Die Dachflächen von Doppelhäusern sind hinsichtlich Farbe und Material aufeinander 	 	
	 abzustimmen. 

3.9	 Solaranlagen sind nur auf Dächern zulässig. Sie sind im Neigungswinkel der Dachhaut als 	
	 gleichmäßige, rechteckige Flächen zu errichten und müssen einen Mindestabstand von

	 0,5 m zu Traufe, First und Ortgang einhalten. 

4.0 Nebengebäude, Garagen und Einfriedungen 

4.1	 Nebenanlagen und -gebäude gemäß § 14 BauNVO mit einer Grundfläche über 12 m² sowie 	
	 Garagen und Carports sind nur innerhalb der Bauräume nach I.4.2  und der Flächen nach

	 I.4.3 zulässig. 
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4.2	 Garagen und Nebengebäude müssen in WA 4 und WA 8 mit einem Satteldach mit einer 	 	
	 Dachneigung zwischen 15° und 20°, in WA 1, WA 2, WA 3, WA 5, WA 6, WA 7 und WA 9 mit 	
	 einem begrünten Flach-, Pult- oder Satteldach mit einer Dachneigung ≤ 20° ausgebildet 	 	
	 werden.  

4.3	 Die Dächer der Nebengebäude in WA 1, WA 2, WA 3, WA 5, WA 6, WA 7 und WA 9 sind mit 	
	 mindestens 10 cm Vegetationssubstrat extensiv mit einer Blühmischung zu begrünen. 

4.4	 Die maximal zulässige Wandhöhe von Nebengebäuden und Garagen beträgt 3 m und 	 	
	 richtet sich nach dem tiefsten Punkt der natürlichen Geländehöhe bis zum oberen Schnitt-	
	 punkt der Außenwand mit der Dachhaut bzw. bis zu Attika. 

4.5	 In WA 1,  WA 3 und WA 6 ist die Errichtung einer Einzelgarage bzw. eines Einzelcarports 	 	
	 zulässig. Alle weiteren Stellplätze sind in diesen WA ausschließlich als offene Stellplätze 	 	
	 nachzuweisen.  

4.6	 In WA 4 und WA 8 ist je Wohnung 1 Stellplatz in einem  Nebengebäude (Sammelgarage 	 	
	 oder Carport) mit einer max. Breite von 8 m unterzubringen.  Alle weiteren Stellplätze sind 	
	 ausschließlich als offene Stellplätze nachzuweisen. 

4.7	 Tiefgaragen unterhalb der Geländeroberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich 	 	
	 unterbaut wird, sind ausschließlich in WA 4 und WA 8 auf dem gesamten Baugrundstück 		
	 zulässig.  

4.8	 Mülltonnenstellplätze sind in Haupt- oder Nebengebäude zu integrieren. 

4.9	 Als Einfriedungen sind ausschließlich Zäune aus Naturholz mit einem offenen Anteil von 	 	
	 mindestens 40% und einer maximalen Höhe von 1,20 m sowie mit Hecken aus heimischen 	
	 Laubgehölzen hinterpflanzten Zäunen aus Naturholz, Maschendraht und weitmaschigem 		
	 Stabgitter zulässig. Hecken sind entlang öffentlicher Straßenverkehrsflächen auf der 	 	
	 Verkehrsfläche zugewandten Seite des Zaunes zu pflanzen. 

4.10	 Einfriedungen sind sockellos auszuführen und müssen einen Mindestabstand von 15 cm 		
	 zum Boden haben.  Ein freier Durchgang für Kleinsäugetiere muss gewährleistet sein. 
	 Unzulässig sind  Gabionen, Mauern und Kunststoffzäune, sowie massiv gemauerte oder 		
	 betonierte Sockel und Pfeiler. 

5.0 Stellplätze 
	  
5.1	 Es gilt die Stellplatzsatzung der Stadt Marktoberdorf in der gültigen Fassung. 

5.2	 Werden in WA 1, WA 2, WA 3, WA 5, WA 6, WA 7 und WA 9 zwei Stellplätze errichtet, ist 	 	
	 deren Anordnung hintereinander vorzusehen. Beide Stellplätze werden für die notwendig zu 	
	 errichtende Anzahl angerechnet. 

6.0 Verkehrsflächen 

6.1	 Private Verkehrsflächen auf dem Baugrundstück sowie Stellplätze sind mit 	 	 	
	 wassergebundenen Deckschichten bzw. wasserdurchlässigen Belägen herzustellen 	 	
	 (Abflussbeiwert ≤ 0,45). 
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7.0 Grünordnung 

7.1	 Die zum Erhalt festgesetzten Bäume gemäß Ziff. I.6.3 sind zu pflegen und dauerhaft zu 
erhalten. Abgrabungen im Kronentraufbereich sind unzulässig. Ausgenommen hiervon sind 
Arbeiten zur Erneuerung der vorhandenen Fahrbahnflächen. 

7.2	 Die gemäß Ziff. I.6.3 zur Erhaltung festgesetzten Bäume sind bauzeitlich durch geeignete, 
dem aktuellen Stand der Technik entsprechende Baumschutzmaßnahmen (u.a. 
Gehölzschutzzaun, Wurzelschutz) zu schützen. 

7.3	 In der Vorgartenzone gem. Ziff. I.6.5 sind bauliche Anlagen unzulässig. Ausgenommen von 
Satz 1 sind Zäune gem. Ziff. III.4.9, eine maximal 2 m breite Hauszuwegung sowie eine 
zusätzliche Zufahrt, die in WA4 und WA8 max. 6 m Breite und in den übrigen WAs max. 3  m 
Breite aufweisen darf. Die Vorgartenzone ist gärtnerisch zu gestalten und je angefangene 25  
m Grundstückslänge mindestens 1 Baum I. oder II. Ordnung, der den Anforderungen gem. 
Ziff. III.7.10 entspricht, zu pflanzen. 

7.4 	 Im Bauland sind in räumlichen Bezug zum jeweiligen Baufeld in folgende Mindestanzahlen an 
Bäumen gem. Ziff. III.7.10 zu pflanzen, wobei gem. Ziff. III.7.3 zu pflanzende Bäume 
angerechnet werden können, nicht jedoch zu pflanzende Bäume gem. Ziff. III.7.8: 

• in WA1, WA3 und WA6: je Baugrundstück 1 Baum I. oder II. Ordnung sowie 1 Obstbaum 
oder 1 Baum III. Wuchsordnung 

• in WA2, WA5, WA7 und WA9: je Doppelhaushälfte 1 Baum I. oder II. Ordnung sowie 1 
Obstbaum oder 1 Baum III. Wuchsordnung 

• in WA4 und WA8: je Baugrundstück 8 Bäume sowie 8 Obstbäume oder Bäume III. Ordnung 
7.5	 Nach Ziff. III.7.3 bzw. III.7.4 sowie Ziff. III.7.8 zu pflanzende Bäume I. oder II. Ordnung dürfen 

durch zwei Bäume III. Ordnung gem. Ziff. III.7.10 oder zwei Obstbaum gem. Ziff. III.7.10 oder 
je einen Obstbaum und Laubbaum III. Ordnung gem. Ziff. III.7.10 ersetzt werden. In diesem 
Fall muss in den WAs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 9 nur einer der beiden Bäume innerhalb der 
Vorgartenzone gem. Ziff. I.6.5 gepflanzt werden, während der zweite Baum frei angeordnet 
werden darf. 

7.6	 In den zentral gelegenen öffentlichen Grünflächen gem. Ziff. I.6.1 sind östlich und westlich 
der Erschließungsstraße gem. Ziff. I.5.2 mind. je 5 Bäume zu pflanzen, von denen 
mindestens 3 je Seite die Wuchsordnung I oder II haben müssen.  

7.7	 Auf der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft gem. Ziff. I.6.4 ist eine Streuobstwiese mit mind. 20 Obstbäumen und mind. 7,5 
m Abstand zwischen zwei Bäumen gem. Ziff. III.7.10 anzulegen und zu pflegen. Die Fläche 
unter und zwischen den Obstbäumen ist als Extensivgrünland nachzusäen, zu entwickeln 
und zu pflegen. 

7.8	 In der privaten Grünfläche gem. Ziff. I.6.6 sind bauliche Anlagen mit Ausnahme von Zäunen 
gem. Ziff. III.4.9 unzulässig. In dieser Fläche ist je angefangene 2m Grundstückslänge je 
mind. 1 Strauch gem. Ziff. III.7.10 als ein- bis zweireihige Wildstrauchhecke zu pflanzen. Je 
Grundstück ist eine Lücke von bis zu 5 m Länge zulässig. Im WA 6 ist in dieser Fläche 
zusätzlich zu den Pflanzungen gem. Ziff. III.7.4 mind. 1 Baum I. oder II. Ordnung zu pflanzen. 
In den WAs 1, 2 und 3 dürfen innerhalb der privaten Grünfläche gem. Ziff. I.6.6 keine Bäume 
gepflanzt werden. 
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7.9	 Alle gem. Ziff. III.7.3, III.7.5 und III.7.8 festgesetzten Pflanzungen müssen spätestens in der 
auf die Nutzungsaufnahme folgenden Vegetationsperiode bzw. Pflanzzeit durchgeführt 
werden. Alle gem. Ziff. III.7.6 und III.7.7 festgesetzten Pflanzungen müssen spätestens in der 
auf die Gebietserschließung und Anlage der Wasserrückhalteanlagen folgenden 
Vegetationsperiode bzw. Pflanzzeit durchgeführt werden. 

7.10 	 Alle gem. Ziff. III.7.3 bis III.7.8 zu pflanzende Bäume sind als heimische, standortgerechte 
Laubbäume in autochthoner Qualität zu pflanzen. Sträucher gem. Ziff. III.7.8 sind als 
heimische, standortgerechte Sträucher zu pflanzen. Die Mindestpflanzgröße für Bäume I. und 
II. Wuchsordnung beträgt 3xv., Stammumfang (StU) >18 cm, für Bäume III. Wuchsordnung 
2xv., StU. >16 cm, für Obstbäume 3xv., StU. >14 cm, für Sträucher 3xv., mind. 7 Triebe, 
Höhe mind. 100 cm. Die festgesetzten Gehölzpflanzungen sind fachgerecht durchzuführen. 

7.11	 Zu pflanzende Bäume sind dauerhaft zu pflegen und zu erhalten. Ausgefallene Gehölze sind 
bis zum Ende der darauffolgenden Pflanzperiode in einer gleichwertigen Art derselben 
Wuchsordnung nachzupflanzen. 

7.12	 Für Baumpflanzungen gem. Ziff. III.7.3 und III.4 beträgt der Grenzabstand 2 m. Abweichend 	
	 von Satz 1 darf an Grundstücksgrenzen, an denen Bauland an öffentliche Grünflächen gem. 	
	 Ziff. I.6.1 oder Flächen gem. Ziff. I.6.2 angrenzt, näher als 2 m herangerückt werden. Im 	 	
	 Einzelnen betrifft Satz 2 die Gebiete WA1 (Ostgrenze), WA2 (südlicher Teil der Ostgrenze), 	
	 WA 3 (Ostgrenze und Nordgrenze hin zum Spielplatz), WA6 (Südgrenze hin zum Spielplatz, 	
	 Ostgrenze, Nordgrenze hin zur Streuobstwiese), WA7 (Südgrenze), WA8 (Südgrenze) und 		
	 WA9 (Nordgrenze).  

7.13 	 Der Wirtschaftsweg gem. Ziff. I.5.3 ist versickerungsoffen als geschotterte oder 
wassergebundene Wegedecke anzulegen. 

7.14	 Kiestraufsteifen bis 0,5 m Breite sind zulässig. Schottergärten sind nicht zulässig. 

8.0 Artenschutz 

8.1	 Glasflächen ab einer optisch von außen nicht durch mind. 5 cm breite Markierungen 
unterbrochenen Größe von 1,5 m² sind durch Anbringen von geeigneten Mustern gegen 
Vogelschlag zu sichern (Greifvogelsilhouetten reichen jedoch nicht aus). 

8.2	 Im Außenbereich sind Lampen nur mit einer Farbtemperatur von max. 2.700 K zulässig (z.B. 
Natrium-Niederdruckdampflampen oder LEDs). Sie sind nur als voll abgeschirmte, 
insektendichte, abgekofferte Leuchten zulässig, die nur in einem Winkel von mindestens 20° 
unterhalb der Horizontalen nach unten abstrahlen. Bodenstrahler und Kugellampen sind 
unzulässig. Die Lichtpunkthöhe bei Straßenlampen wird auf max. 4,5 m begrenzt. 

9.0 Immissionsschutz 

9.1	 Bei der Errichtung von Gebäuden mit schutzbedürftigen Räumen müssen die Außenbauteile 
	 schutzbedürftiger Räume (Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer) ein resultierendes bewertetes 	
	 Schalldämm-Maß nach Gleichung (6) der DIN 4109-1: 2018-01, entsprechend dem jeweili- 	
	 gen maßgeblichen Lärmpegel und der Raumnutzung aufweisen. Schallgedämmte Lüftungs- 
	 einrichtungen müssen beim Nachweis des erforderlichen resultierenden Schalldämm-Maßes 
	 der Außenbauteile mitberücksichtigt werden.  
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9.2 	 An den in folgender Abbildung in rot gekennzeichneten Fassaden1 sind 	 schutzbedürftige 	
	 Räume im Sinne von Nummer 3.16 der DIN 4109-1:2018-01 (Wohn-, Schlaf- und Kinder- 		
	 zimmer) vorzugsweise an die in grün gekennzeichneten Fassaden zu orientieren. Dies 	 	
	 bedeutet, dass der jeweilige Raum über mindestens ein Fenster zur lärmabgewandten 	 	
	 Seite belüftet werden kann. Ist es nicht möglich, alle schutzbedürftigen Räume im Sinne von 
	 Nummer 3.16 der DIN 4109-1:2018-01 wie oben beschrieben zu orientieren, müssen 	 	
	 die Außenbauteile von den verbleibenden schutzbedürftigen Räumen ein bewertetes 	 	
	 Schalldämm-Maß nach Gleichung (6) der DIN 4109-1: 2018-01, entsprechend dem 	 	
	 jeweiligen maßgeblichen Lärmpegel und der Raumnutzung aufweisen.  

9.3	 Werden die lüftungstechnisch notwendigen Fenster von Räumen, die überwiegend zum 	 	
	 Schlafen (Schlaf- und Kinderzimmer) genutzt werden, an den rot gekennzeichneten 	 	
	 Fassaden der Stockwerke orientiert, sind diese mit schallgedämmten Lüftungseinrichtungen 
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5.  Vorschlag für Festsetzung und Begründung zum Scha llimmissionsschutz

5.1  Festsetzung

Im Folgenden werden Textpassagen für die Satzung vorgeschlagen.

(1) Bei der Errichtung von Gebäuden mit schutzbedürftigen Räumen müssen die Außenbauteile
schutzbedürftiger Räume (Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer) ein resultierendes bewertetes
Schalldämm-Maß nach G leichung (6) der DIN 4109-1: 2018-01, entsprechend dem jeweili-
gen maßgeblichen Lärmpegel und der Raumnutzung aufweisen. Schallgedämmte Lüftungs-
einrichtungen müssen beim Nachweis des erforderlichen resultierenden Schalldämm-Maßes
der Außenbauteile mitberücksichtigt werden.

(2) An den in folgender Abbildung in rot gekennzeichneten Fassaden1 sind schutzbedürftige
Räume im Sinne von Nummer 3.16 der DIN 4109-1:2018-01 (Wohn-, Schlaf- und Kinder-
zimmer) vorzugsweise an die in grün gekennzeichneten Fassaden zu orientieren. Dies bedeu-
tet, dass der jeweilige Raum über mindestens ein Fenster zur lärmabgewandten Seite belüftet
werden kann. Ist es nicht möglich, alle schutzbedürftigen Räume im Sinne von Nummer 3.16
der DIN 4109-1:2018-01 wie oben beschrieben zu orientieren, müssen die Außenbauteile
von den verbleibenden schutzbedürftigen Räumen ein bewertetes Schalldämm-Maß nach
G leichung (6) der DIN 4109-1: 2018-01, entsprechend dem jeweiligen maßgeblichen Lärm-
pegel und der Raumnutzung aufweisen.

(3) Werden die lüftungstechnisch notwendigen Fenster von Räumen, die überwiegend zum
Schlafen (Schlaf- und Kinderzimmer) genutzt werden, an den rot gekennzeichneten Fassaden
der Stockwerke orientiert, sind diese mit schallgedämmten Lüftungseinrichtungen auszustatten.

Abbildung 5 : Kennzeichnung von Festsetzungen zum Verkehrslärm

1 Unter Berücksichtigung einer zulässigen G eschwindigkeit von 50 km /h entlang der Hausener Straße

Abbildung Immissionsschutz
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IV. 	 HINWEISE DURCH TEXT 

1. Allgemeines 

1.1	 Im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplans sind die Regelungen zu Abstands-	 	
	 flächen der Bayerischen Bauordnung (BayBO) einzuhalten. 

1.2	 Bei der Planung von Gebäuden sind die Topographie und insbesondere die Höhenlinien zu 
beachten. 

1.3	 Jedem einzureichenden Bauplan ist ein qualifizierter Freiflächengestaltungsplan beizugeben. 
In diesem sind die durch die Festsetzung zu erhaltenden bzw. zu pflanzenden Gehölze nach 
Art und Standort mit etwaigen Schutzmaßnahmen sowie der Geländeverlauf darzustellen. 

1.4	 Auf die gemeindeeigenen Satzungen in ihrer jeweils gültigen Fassung wird hingewiesen. 

1.5	 Werden die zwei Hälften eines Doppelhauses mit zeitlichem Abstand voneinander realisiert, 	
	 so gelten für diejenige Haushälfte, die zu einem späteren Zeitpunkt errichtet wird, unter 	 	
	 Berücksichtigung von III. 3.3 die gestalterischen Vorgaben der bereits bestehenden 	 	
	 Doppelhaushälfte. 

1.6	 Als aktive Schallschutzmaßnahmen werden im Bereich des Geltungsbereichs entlang der 
Hausener Straße die maximal zulässige  Geschwindigkeit von 50 km/h auf 30 km/h reduziert 
sowie eine lärmarme Fahrbahndeckschicht vorgesehen. 
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2.0 Grünordnung 

2.1	 Liste mit zur Pflanzung empfohlenen Gehölzarten:


2.2	 Für die zur Erhaltung empfohlenen Bäume wird auf die DIN 18920 „Vegetationstechnik im 
Landschaftsbau - Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei 
Baumaßnahmen“ hingewiesen. 

2.3.	 Für die zur Pflanzung festgesetzten Bäume wird auf die „Empfehlungen für 
Baumpflanzungen“ (Teil 1 und 2 in der jeweils aktuellen Fassung) der 
Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. (FLL) in Verbindung 
mit den dort genannten DIN-Normen hingewiesen. 

3.0 Artenschutz 

3.1.	 Zur Einhaltung der artenschutzrechtlichen Vorschriften müssen Gehölzfällungen außerhalb 
der Brutzeit erfolgen, d.h. diese dürfen nur in der Zeit zwischen 1.10. und 28. bzw. 29.2. 
durchgeführt werden. 

3.2.	 Soweit nicht zwingend erforderlich (z.B. aus Gründen der Sicherheit), sollten Beleuchtungen 
grundsätzlich durch Bewegungsmelder gesteuert werden. Andernfalls sollten Lampen in der 
zweiten Nachthälfte gedimmt und in den frühen Morgenstunden (zwei Stunden vor 
Sonnenaufgang) abgeschaltet werden. Die Lampenmasthöhe sollte so niedrig wie möglich 
gehalten werden. 

Bäume Sträucher
I. Ordnung 
Acer platanoides (Spitz-Ahorn) 
Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn) 
Fagus sylvatica (Rot-Buche) 
Quercus petraea (Trauben-Eiche) 
Quercus robur (Stiel-Eiche) 
Tilia cordata (Winter-Linde) 
Tilia platyphyllos (Sommer-Linde) 

II. Ordnung: 
Acer campestre (Feld-Ahorn) 
Betula pendula (Sand-Birke) 
Carpinus betulus (Hainbuche) 
Juglans regia (Walnuss) 
Prunus avium (Vogel-Kirsche) 

III. Ordnung: 
Crataegus ssp. (Weißdorn) 
Prunus padus (Trauben-Kirsche) 
Salix caprea (Sal-Weide) 
Sorbus aria (Mehlbeere) 
Sorbus aucuparia (Eberesche)

Großsträucher: 
Cornus mas (Kornelkirsche) 
Cornus sanguinea (roter Hartriegel) 
Coryllus avellana (Hasel) 
Euonymus europaeus (Gew. Spindelstrauch) 
Ligustrum vulgare (Liguster) 
Rhamnus cathartica (Kreuzdorn) 
Salix purpurea (Purpur-Weide) 
Salix spec. (heimische Weiden-Arten) 
Sambucus nigra (Schwarzer Holunder) 
Viburnum lantana (Wolliger Schneeball) 
Viburnum opulus (Gemeiner Schneeball) 

Kleinere Sträucher: 
Berberis vulgaris (Gemeine Berberitze) 
Lonicera xylosteum (Rote Heckenkirsche) 
Prunus spinosa (Schlehe) 
Ribes rubrum (Johannisbeere) 
Rosa arvensis (Feld-Rose) 
Rosa canina (Hunds-Rose) 
Sambucus racemosa (Trauben-Holunder)
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4. Immissionen 

4.1	 Als aktive Schallschutzmaßnahmen werden im Bereich des Geltungsbereichs entlang der 
Hausener Straße die maximal zulässige  Geschwindigkeit von 50 km/h auf 30 km/h reduziert 
sowie eine lärmarme Fahrbahndeckschicht vorgesehen. 

4.2	 Es ist mit Immissionen, insbesondere Geruch, Lärm, Staub und Erschütterungen, durch die 
Bewirtschaftung der angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen zu rechnen. 
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